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§ 15 NÖ SHG Einsatz der eigenen
Mittel

 NÖ SHG - NÖ Sozialhilfegesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.01.2022

(1) Die Leistung der Hilfe bei stationärer P ege nach § 12 erfolgt unter Berücksichtigung des Einsatzes des

Einkommens und der p egebezogenen Geldleistungen, insoweit diese vom Anspruchsübergang nach den

bundesgesetzlichen Pflegegeldregelungen erfasst sind.

(2) Der Einsatz des Einkommens darf nicht verlangt werden, wenn dadurch die Notlage verschärft oder vorläu g

verschlimmert würde.

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung Bestimmungen zu erlassen, inwieweit Einkommen und p egebezogene

Leistungen des hilfebedürftigen Menschen und seiner unterhaltsp ichtigen Angehörigen zu berücksichtigen sind oder

anrechenfrei zu bleiben haben. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

(4) Das Vermögen des hilfebedürftigen Menschen und seiner unterhaltsp ichtigen Angehörigen bleibt zur Gänze

unberücksichtigt..
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